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Statuten Turnverein STV Vordemwald gegründet 27. Januar 1895

Vorbemerkung:
Der Einfachheit halber werden alle Personen und Stellen in der männlichen Form bezeichnet.

Name, Sitz und Zweck

Ar1.1 Name
Der Turnverein SIV Vordemwald ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff des ZGB.

Art.2 Sitz
Rechtsdomizi des Vereins ist die Gemeinde Vordemwald.

Art.3 Zweck
Der Turnverein SIV Vordemwald
- pflegt das Turnen auf allen Altersstufen, auch für Nichtmitglieder'
- fördert die entsprechenden Ausbildungs-, Wettkampf- und Spielmöglichkeiten.
- betreibt Jugendförderung.
- sorgt für eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen'
- fördert die Kameradschaft und die Geselligkeit unter seinen Mitgliedern'
- istneutral gegenüber Nationalitäten und Religionen.
- vertritt bei sportpolitischen Entscheiden die Bedürfnisse und Anliegen seiner Mitglieder.

Die genauen Bestimmungen können dem aktuellen Leitbild des Turnvereins SIV Vordemwald entnommen werden

Art 4 Zugehörigkeit
Der Turnverein SIV Vordemwald und seine Riegen sind Mitglied:
- des Zofinger Kreisturnverbandes (ZKTV)
- des Aargauer Turnverbandes (ATV)
- des Schweizerischen Turnverbandes (SlV)
Der Turnverein SIV Vordemwald unterstellt sich den Statuten und Reglementen der obgenannten Verbände

Mitgliedschaft

Art.5 Mitglieder
Dem Turnverein SIV Vordemwald können Personen beider Geschlechter beitreten

Art.6 Kategorien
Der Turnverein SIV Vordemwald setzt sich aus folgenden Mitgliederkategorien

zusammen:
- Aktivmitglieder (AM)
- Ehrenmitglieder (EM) und Freimitglieder (FM)
- Turnerfreunde
Nach Bedarf können Vereinigungen mit dem Ziel, die Bestrebungen des Turnvereins SIV Vordemwald finanziell zu

unterstützen, gegründet werden.

Arl.7 Aktivmitglieder
Aktivmitglied kann werden, wer das 14. Altersjahr vollendet hat.

Art. 8 Eh re n mitg liede r u nd F rei m itg lieder
Zum Ehren- oder Freimitglied des Turnvereins SIV Vordemwald kann ernannt werden, wer sich um den Verein im

Besonderen oder um die Förderung des Turnens im Allgemeinen verdient gemacht hat'
Vorschläge sind dem Vorstand wenigstens zwei Monate vor der GV schriftlich und begründet einzureichen. Die

Ernennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung.

Ar1.9 Tumertreunde
Turnerfreund kann jeder werden, der den Turnverein SIV Vordemwald mit einem Beitrag finanziell unterstützen

will. Turnerfreunde besitzen kein Stimmrecht.

Art. 10 Untersektionen
Dem Turnverein SIV Vordemwald können auch Untersektionen angehören. Diese ven¡valten sich selbst' Eine

Einbindung in den Gesamtverein istanzustreben.



Art. 11 Eintritt und Aufnahme
Der Eintritt kann jedezeit mittels Untezeichnen der Beitrittserklärung erfolgen, Die Aufnahme erfolgt unter
Vorbehalt der Bestätigung durch die darauffolgende Generalversammlung. Bei Minderjährigen ist auf der
Beitrittserklärung die Unterschrift der elterlichen Gewalt notwendig.

A,¡1. 12 Austritt und Mutationen
Der Austritt oder Übertritt zu den Turnerfreunden kann jedezeit erfolgen und muss schriftlich an den Vorstand

mitgeteilt werden. Austrittsbegehren werden genehmigt, sofern die Verpflichtungen gegenüber dem Turnverein
STV Vordemwald erfüllt sind. Austfetende Mitglieder haben den laufenden Jahresbeitrag vollumfänglich zu

bezahlen.

Art. 13,4usscf¡luss
Mitglieder, welche die Statuten und Reglemente des Turnvereins SW Vordemwald vorsätzlich verletzen oder
sicñ der Mitgliedschaft als unwürdig erweisen, können durch einen Generalversammlungsbeschluss
ausgeschloisen werden. Die betreffenden Personen sind von dieser Sanktion schriftllch in Kenntnis zu setzen.

Rechte und Pflichten der Mitglieder

Aft. 14 Ailgemeine Pflichten
Die Mitglieder sind verpflichtet, die lnteressen des Vereins zu wahren, die Statuten und Reglemente zu beachten

und Veieins- und Vorsiandsbeschli¡sse zu befolgen. Jedes Mitglied ist bestrebt, die Turnstunden und

Versammlungen regelmässig zu besuchen, sowie Helfereinsätze pflichtbewusst wahzunehmen.

Art. l5 Sfafufen
Jedes Mitglied hat ein Anrecht auf ein Exemplar der Vereinsstatuten.

Art. 16 Sf,rnm- und Antragsrecht
Sämfliche Aktiv-, Ehren- und Freimitglieder sind an der Vereinsversammlung stimmberechtigt und haben das

Recht, Anträge zu stellen.

A.1.17 Wählbarkeit
Aktiv-, Ehren- und Freimitglied können in den Vorstand und in Kommissionen gewählt werden

Art. 18 Versicherung
A16 turnenden Mitglieder sind gemäss Reglement der Sportversicherungskasse des STV (SVK - STV) zu

versichern.

A rt. 1 9 Eeifragspfl i chUB e g re n z u n g M i tgl iede rbeitrag
Die Mitgliedeibezahlen einen Jahresbeitrag gemäss Beschluss der Generalversammlung. Ehren- und

Freimitilieder sind von dieser Pflicht enthoben. Der maximale Mitgliederbeitrag ist auf CHF 300 beschränkt.

Art.20 Dþens
Mitglieder, welche vorubergehend ihren Vereinsverpflichtungen nicht nachkommen können (beispielswelse

aufõrUnd Sprach- oder Aus-landaufenthalt), haben die Möglichkeìt ein schriftliches Dispensgesuch einzureichen,

wetónes vom Vorstand genehmigt werden muss. Naoh Genehmigung des Gesuchs lst das Mitglied während der

Dispenszeit von den Vereinspflichten befreit.

Organe, Leitung, Ressorts

Arl.21 Organe
Die Geschäfte werden durch folgende Organe verwaltet:
a) Generalversammlung (ordentliche sowie ausserordentliche)
b) Vorstand
c) Ressorts
d) Kommissionen und Organisationskomitees
e) Revisoren



ArL 22 Gene ralve rsam m I ung
lm ersten Quartal des Jahres findet die ordentliche Generalversammlung statt. Sie behandelt mindestens
folgende Geschäfie (Reihenfolge nicht zwingend):
1. Begr0ssung und Appell
2. Wahl der Stimmenzähler und des Tagospräsidenten
3. Protokoll der letzten Generalversammlung
4. Mutationen
5. Abnahme der Jahresberichte
6. Abnahme der Jahresrechnung
7. Festsetzung der Jahresbeiträge und Leiterentschådigungen
8.
o

Budget
Wahlen (Präsident, Vorstand, Revisoren)

10. Jahresprogramm
11. Anträge
12. Ehrungen
13. Verschiedenes

Art, 23 Aussercrdentliche Generalversam mlung
Eine ausserordentliche GV ist einzuberufen, wenn dies vom Vorstand oder von einem F0nftel der Mitglieder mit

schrifilicher Begrfindun g verlangt wird.

Art.25 Antrëge
Anträge an diä Generalversammlung sind mindestens 10 Tage vor dem Versammlungsdatum schrifllich an den

Vorstand zu r¡chten,

Alt. 24 Ein be rufu ng/Beschlu ssf ähig keit
Die Einladung zur õeneralversammlung oder zur ausserordentlichen Generalversammlung wird unter Angabe der

Traktanden rñindestens 20 Tage vor der Versammlung verschickt. Jede so einberufene Versammlung ist

beschlussfähig.

Art.26 Wahlen
Wahlen erfolgen in der Regel offen. Bei Wahlen entscheidet ¡m ersten Wahlgang das absolute Mehr, im zweiten

Wahlgang dai relative Meñr. Dle Mitglieder des Gesmatvorstandes werden für elne Amtsdauer von zwei Jahren

gewählt. Ungerade Jahre slnd offizelle Wahljahre'

Atl.27 Abstimmungen
Abstimmungen erfolgen in der Regel offen. Bei Abstimmungen entscheidet das relative Mehr.

N7.28a Vorstand
Der Vorstand besteht aus einer ungeraden Anzahl von Personen, die im Mindesten folgende Ressorts bekleiden:

1. Präsidium
2, Sport
3. Anlässe und Ressourcen (Events und Personal)
4. Finanzen
õ. Marketing
Jedes Ress-ort verfügt flber eine Stimme im Vorstand. Weitere Ressofls können aufgrund eines Beschlusses an

der Generalversamrñlung gebildet und in den Vorstand integriert werden. Bei einer geraden Zahl von Ressorts

erhält das Präsidium e¡n luseUlicnes Stimmrecht, falls Entscheide unentschieden ausfallen.

Art. 28b Aufgaben des Vorsfandes
Der Vorstand:
- vertritt den Verein gegen aussen.
- beschliesst in VereinCangelegenheiten, die nicht ausdrflcklich der Generalversammlung oder anderen

Organen übertragen sind.
- organisiert den Vereinsbetrieb.
- erárbeitet die für den Vereinsbetrieb notwendige Reglemente und Richtlinien.

Art. 28c Kompetenzen des Vorslandes
Dringliche, in die Kompetenz der Generalversammlung fallende Geschåfre kann der Vorstand von sich aus

erledigen. Solche Geschåfte sind der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Rahmen der

Jahresrechnung zur Genehmigung zu unterbreiten.

Art. 28d Vorstand ohne Prësident
Sofern das Amt des Präsidenten nicht besetzt ist, werden die Aufgaben des Präsidenten unter den bestehenden

Vorstandsmitgliedern verteilt. Eines der bestehenden Vorstandsmitglieder flbernimmt den Vorsilz des Vorstands

und tritt als Répräsentationsperson gegenüber den Verelnsmitgliedern und der Öffentlichkelt auf, Der Vorsitz wird

auf Empfehlung vom Vorstand von der Generalversammlung gewählt.



Art. 29 Ressorf Präsidium
Der Präsident:
- leitet den Verein, die Versammlung und Vorstandssitzungen.
- legt der Generalversammlung einen schrifrlichen Jahresbericht vor.
- zeichnet mit einem anderen Vorstandsmitglied zu zweien rechtsverbindlich.

Art. 30 RessortAn/åsse und Ressourcen (Personal und Events)
Der Ressortchef Anlässe und Ressourcen:
- ist verantwortlich für die Planung und DurchfühÍung von permanenten und sporadischen Anlägsen.

- reglet und kontrolliert die gle¡chmässige Einsatzplanung der Mitglieder an internen und externen Anlässen

- isWerantwortlich für die Ausbildung von Nachwuchskråften für ehrenamtliche Funktionen im Verein.

AÉ. 3f Ressort Finanzen
Der Ressortchef Finanzen:
- fûhrt die Vereinsbuchhaltung (Zahlungsverkehr, Bargeldverkehr, Verbuchen der Einnahmen und Ausgaben),

- besorgt die Rechnungsfi.lhrung und legt der Generalversammlung eine schrifiliche Jahresrechnung und ein

Budget vor.
- fibeñvacht die Ausgaben des Vereins anhand des von der Generalversammlung genehmigten Budgets.

- bestimmt nach Bedarf ftlr Veranslaltungen einen Festkassier'

Art. 35 Revisoren
Die Generalversammlung wählt auf die Dauer von drei Jahren drei Rechnungsrevisoren, bestehend aus zwei

Ak¡vmitgliedern sowie eiñem Ehren- oder Freimitglied. Die Revisoren sind wenn mögl¡ch von unterschiedlichem

Geschleiht. lhre Amtszeiten flberschneiden sich. Die Revisoren prüfen die Rechnungsfflhrung des Vereins,

allfällige Fonds und den lnventarbestand. Sie erstatten der Generalversammlung Bericht und leiten die

Abstimmung über die Annahme der Jahresrechnung.

Finanzen

Art. 32 Ressort Marketing
Der Ressortchef Markeling:
- ist verantwortlich ftir die Öffentlichkeitsarbeit (Presse)'
- organisiert die Suche und Pflege von Sponsoren.
- ist verantwortl¡ch ff¡r die Führung einer Homepage und sorgt für deren Aktualität.
- hat die Möglichkeit ein Vereinsoigan in angemessener Form zu publizieren (2.8.: Turnblatt, Newsletter, etc).

Art, 33 Ressorf Sporf
Der Ressortchef Sport:
- ist verantworllich für den sportliche Betrieb des Vereins'
- kann eine technische Kommission f0r die Organisation des sportlichen Betr¡ebs elnsetzen und verlritt in

diesem Fall diese Kommission im Vorstand.
- koordinlert die sportlichen Akt¡vitäten im Verein (Wettkämpfe, Turniere, sportliche Plauschanlässe etc.).

- fördert die sportiiche altersgerechte Weiterentwicklung der Mitglieder und Nichtmitglieder.

Art. 34 Kom m issionen und Organis ationskom itees
Zur Elgllung spezieller Verelnsangelegenheiten und Anlässe können Kommisslonen oder Organisationskomitees

eingesetzt werden. Sowohl Kommissionen und Organisationskomitees sind dem Vorstand und der

Generalversammlung Rechenschaft schuldig,

Art.36 Vereinsjahr
Das Vereinsjahr endet jeweils am 31 . Januar des laufenden Jahres'

Art.37 Einnahmen
Die Einnahmen des Vereins bestehen insbesondere aus:
- Mitgliederbeiträgen
- Erträgen des Vereinsvermögens
- Reinertragen von Veranstaltungen und Anlässen
- Schenkungen
- Sponsoring

Art, 38 Mitgliederbeitäge
Die Höhe der Mitgliederbeitråge wird jeweils an der GV festgelegt. Die Mitgllederbeiträge sind jährlich zu

entrichten. Mitglieder, welche nach dem 1, August eintreten, zahlen den halben Jahresbeitrag. Jugendliche
Mitglieder, welche zusåtzlich in der Jugendabteilung des Turnverein STV Vordemwald mitturnen, zahlen den

Jugendbeitag.



Art.39 Ausgaben-oiÀ 
nusgaUãn bestehen insbesondere aus:

- VemãndsUê¡trågsn und Versichetungen

- Verwaltungskosten
- Turnbetriebskosten
- Lelter- undVorstandsentschådigungen
- NeuanschaffungenundReparaturen

:âtîijåi,lîiål,i;51#iï,ls"Î"iii:$ii.tenAusgaben

å"ïååi''åilÍit bsst¡mmtêr ziere können ""Jî.p.':g::^d:^1?::^:.î*lldit 
werden' Die Vereinsversammruns

best¡mmt naoh einem sp""nir"t ñâgtement {¡ber dessen Verwendung'

Art. ¿11 Geldanlagen
ilú;""öé* iät stcnet und zinsbrlgend anzulegen'

Arl.42 Haftung
Der Vereln haftet mit seinem gânzen Vermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen'

ãu.g"^ott"n bei strafbaren Handlungen'

Verschiedenes

Art,43 Protokoll ¡-r Elr¡fnr¿nlt zr fflhren-
Über alle Versammlungen und Vorstandssitzungen ist Protokoll zu führen'

Ail.4¡û Stabsfefen
Dlê Admin¡srâtion (Mttgliederkoûtroile_, sch-reibarbelten, Arehiv, usyv.Llqq von einem sekretariat als stabstelle

gêfr¡hfr wsrden. Auch o¡"-Ë¡i"i- ùnr Ëunn¡onaraúiäíäñä*rr bt"urr"rr" der Vereinsrenung angehören'

Art. {6 Atchiv
Der TurnVerein sw Vordemward fuhrt ein Archlv, wo sämaiche protoko'e, Berichte, Vereinsrechnungen'

[ãitåJòõitã""i"", Fotos, usw' aufbewahrt werden'

Art. 46 VereinsorganlPublikalionen
Als ofñzteltes Veretnsorgãn [ann ain l,ffl9lïg*l"tt'Turnblatf 

herausgegeben werdon' lnformationen aus und

über den Tumverein srüüöãä**a¡t konneñ.n'iñäru'i'å'tiääË.rr.r, 
prültË"tionun (beispielsweise eisenes

Verornsorsan oder via rinrmeã¡enl undrodor ouriìürür[ãiruñg aur oer uer"inJå'ifãiãn inremethomepsgs verbeltet

werden.

Schlussbestimmungen

Aft.47 SfaÛ/onreYison
Eine statutenänderung wird von der Generarversammlung mit 2/3 Mehrheit alrer anwesenden stimmberechtigten

beschlossen.

å['i:ri3f;;î1f$:i1fl", kann nur pn.ginî zr¡ dtesem Zweck etnberurenen, aussorôrdentlichen

Gsnerarversammrung n,¡ü#;\,ËËrd¡t;"r ''ääffi;;ãã* 
st¡-.*¡ãiä"rrtist"rbeschrossen werdon' Ber

iry;füCüTrilü1fi;l'1ü'*ii¡t![:åH$,1.11ffir ä:i*¡;ili::"þ,iåå'"'
Äw u-G ä;il"s*änet $ohtussþerichtes' elner

Verwaltung zu obergeben'

^rl 
49 fuh re re Be stim m u n ge

Die vorliegenden Statuten'eisetzen die Statuten des Turnverein STV Vordemwald vom 18' Februar 2005'

åi}8,:{låîïfåïJjí:åi'åli"r"l"grsammruns vom 1s. Febrt¡ar z91e senehmist und-treten nach

Genehmlgung durcrr oen-üb"råño ¿"* Zofinger fträistunueroandes (ZKTV) sofort in Kraft'



Fur den Tumverein STV Vordemwald am 10. April 2019

Die Vorsitzende Zentrale Admlnistration

W-á{
Jennlfer Flück¡ger Sandra Moor

Genehmigt durch den Zofrnger Kreistumverband (ZKTV) am 10. April2019

Def Prä8¡dent Der Vizepräsident

Dominik Dätwyler Marc Frey


